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V

Vorwort

Compliance Management erhält seit den letzten zwei Jahrzehnten umfangreich an unter-
nehmerischer wie gesellschaftlicher Aufmerksamkeit und Bedeutung. Dennoch steckt die 
Auseinandersetzung mit dem Berufsbild des Compliance Managers in ihren Kinderschu-
hen. Welche Rolle Konflikte bzw. Konfliktpotenziale und Widersprüchlichkeiten gezielt 
am Arbeitsplatz des Compliance Managers spielen, ist bislang nicht Gegenstand arbeits- 
und organisationspsychologischer Forschung. Die vorliegende Analyse sensibilisiert da-
für, das Bedeutungsspektrum dieser Thematik besser zu erfassen.

In Kap. 1 werden in einem einleitenden Überblick die Vorgeschichte und die Entwick-
lung der Ausgangssituation von Compliance Management skizziert und damit der Stellen-
wert des Untersuchungsvorhabens herausgearbeitet.

In Kap. 2 wird zunächst eine theoretische Verständigungsbasis geschaffen: Grundle-
gend relevante Begrifflichkeiten werden diskutiert und definiert. Für das Forschungsvor-
haben werden sowohl das wissenschaftliche Erkenntnisinteresse als auch die arbeits- und 
organisationspsychologische Praxisrelevanz herausgearbeitet und die zentrale Fragestel-
lung für die Untersuchung abgeleitet. Der Forschungsstand wird dargestellt. Dabei werden 
die für diese Studie relevanten Erkenntnisse kritisch reflektiert.

In Kap.  3 wird die in der Interviewanalyse erarbeitete Kernkategorie „Zusammen-
arbeit“ differenziert betrachtet und anhand bestehender arbeitswissenschaftlicher Erkennt-
nisse erläutert. Konkrete Hilfestellungen für die Arbeitspraxis des Compliance Managers 
werden herausgearbeitet. Basis für die gesamte Ausarbeitung bilden die jeweils relevanten 
selektiven Kodierungsdokumente aus der Interviewanalyse. Deren Darstellung ist z. T. auf 
der Produktseite von www.springer.com abrufbar1. Alle weiteren Tabellen und Abbildun-
gen, die für das Verständnis der Forschungsergebnisse unmittelbar relevant sind und das 
Wahren der Anonymität der Interviewpartner nicht gefährden, werden an der jeweiligen 
Stelle im Kapitel direkt eingefügt oder im Anhang dargestellt.

In Kap.  4 wird der für diese Studie gewählte methodische Ansatz inklusive For-
schungsdesign und -instrumente sowie der Durchführung der wesentlichen Forschungs-

1  www.springer.com/de/book/978-3-658-12847-0.

http://www.springer.com
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schritte dargestellt. Zur Datenerfassung wurden Experteninterviews geführt und qualita-
tiv sozialforschend ausgewertet. Da im Compliance Management diese Erhebungs- und 
Analysemethode wenig bekannt sein dürfte, erfolgt die Darstellung entsprechend ausführ-
lich – sowohl im Hinblick auf den Erhebungsprozess mit den qualitativen Interviews als 
auch bezogen auf den Auswertungsprozess, der nach der „Grounded Theory“ umgesetzt 
wird. Die Theorie- und Methodenreflexion erfolgt anhand der Gütekriterien qualitativer 
Sozialforschung. Hierbei werden Abschnitte in Ich-Form verfasst, die Bedeutung des 
personenbezogenen Anteils als qualitativer Sozialforscher wird herausgearbeitet. Die 
wortgetreuen Transkriptionen sowie im Erhebungs- und Analyseprozess dokumentierten 
Zwischenschritt-Produkte können zur obligaten Wahrung der Anonymität aller Interview-
partner nicht mit veröffentlicht werden.

In Kap. 5 erfolgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse mit Ausblick. Weiterer For-
schungsbedarf wird herausgearbeitet.

Eine wissenschaftliche Begutachtung der qualitativ sozialforschenden Vorgehensweise 
sowohl für den Befragungs- als auch für den Auswertungsprozess wurde sichergestellt am 
Institut für Organisationspsychologie der Bergischen Universität Wuppertal – mein herz-
licher Dank geht hier an Dr. Gabriela Sewz; ebenso an mein arbeitspsychologisches For-
schungskolloquium mit Dr. Britta Herzog, Dr. Heike Lorch und Frédérique Roesch M.A. 
sowie an meine interdisziplinäre Arbeitsgruppe vom Frankfurter Institut für nachhaltige 
Entwicklung mit Dipl.-Betriebsw. (FH) Christian Bourgeois und Dipl.-Des. (FH) Sabine 
Sommer sowie an meinen ehemaligen Kooperationspartner Dipl.-Psych. Gernot Roth. Sie 
alle unterstützten mich mit ihrem wertvollen Gespür für qualitative Sozialforschung, eine 
unüberschaubar gewordene Anzahl an Kodierungssequenzen zu identifizieren, erkenntnis-
reich zu analysieren, zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Dankenswerterweise über-
nahm das Frankfurter Institut für nachhaltige Entwicklung auch Koordinationsarbeiten 
zur Interviewerhebung.

Insbesondere danke ich allen Interviewpartnern und -partnerinnen für ihre Bereitschaft, 
sich für diese Befragung zur Verfügung zu stellen. Es erstaunt mich bis heute, mit welcher 
bemerkenswerten Offenheit, Intensität und Ausführlichkeit sie mir in den Gesprächen be-
gegnet sind. Ohne deren bereitwillige Exploration wäre diese Erhebung mit ihrem Er-
kenntnisgewinn absolut undenkbar gewesen!

Zur besseren Lesbarkeit wird fortan in der gesamten Arbeit die maskuline Schreibwei-
se verwendet. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich diese Darstellungsform 
grundsätzlich auf beide Geschlechter bezieht.

Frankfurt, Januar 2016� Rüdiger Hein
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Ab den 1950er Jahren erklären erstmals einige US-amerikanische Unternehmen Com-
pliance Selbstverpflichtungen. Diese Entwicklung mag primär der Situation geschuldet 
sein, dass US-amerikanische Kapitalgesellschaften für Rechtsverstöße ihrer Mitarbeiter zu 
außergewöhnlich hohen, unternehmensgefährdenden Geldstrafen verurteilt werden. Dies 
führt 1991 in den USA zur Verabschiedung einer Strafzumessungsrichtlinie, deren Schutz-
funktion in Form finanzieller Strafnachlässe nur bei Bestehen wirksamer Compliance-Pro-
gramme greift (vgl. Pape 2011, S. 18). In der Folge beginnen ab Mitte der 1990er Jahre 
auch deutsche Unternehmen, die Geschäftsbeziehungen zu US-amerikanischen Kapitalge-
sellschaften haben, sich mit ihrer eigenen Unternehmens-Compliance auseinanderzusetzen.

Öffentlichkeitswirksam richtet die Deutsche Bank 1991 als erstes deutsches Unter-
nehmen eine Compliance-Abteilung und damit auch erstmals die Position des Compli-
ance Managers ein. Auslöser ist ein für den Gesamtkonzern im Zusammenhang mit der 
sog. Telebörsenaffäre entstandener, spürbarer Reputationsschaden. Weitere Skandale mit 
Finanz- und Reputationsschäden galt es fortan möglichst zu vermeiden. Genaue Anfor-
derungen und Aufgabenbeschreibungen für den Compliance Manager gibt es seinerzeit 
angeblich nicht (vgl. DNWE 2009; Compliance. Die Online-Zeitschrift für Compliance-
Verantwortliche 2011). Trotz kontinuierlicher Weiterentwicklung und intensivem Ausbau 
des Compliance Management Systems der Deutschen Bank (2014), kommt es zu weiteren 
Vorwürfen von gravierenden Compliance-Verstößen, z. B. 2012 gegenüber einem CO2-
Emissionszertifikat-Betrugsskandal (vgl. bank&compliance 2013).

Unabhängig von der Deutschen Bank, lassen sich folgende zwei Phänomene ableiten: 
Erstens: Ungeklärt bleibt, inwieweit sich die Arbeitssituationen bzw. Arbeitsbedingungen 
von Compliance Managern auf Compliance-Ergebnisse – oder besser: auf Entwicklungs-
möglichkeiten von Non-Compliance – auswirken können. Zweitens: Compliance-Manage-
ment-Funktionen in Organisationen zu installieren reicht als Schutz vor Non-Compliance 
offensichtlich nicht aus. Denn Regelverstöße lassen sich in komplexen sozialen Gebilden 
nicht absolut ausschließen, so dass es zum funktionierenden Compliance Management 
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System gehören muss, etwaige Non-Compliance aufzuspüren. Dies ist keine Entschul-
digung von Regelverstößen, sondern stellt diese als einen Aspekt der Realität dar, der zu 
berücksichtigen ist. In dem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob eine Unternehmens-
leitung wirklich zu ihrem Compliance Management System steht, wenn in deren Kul-
tur niemals Fehler entdeckt werden dürfen. Der Compliance Manager steckt demnach in 
einem grundsätzlichen Dilemma: einerseits, einen regelbruchfreien Raum sicherzustellen 
und andererseits, in diesem Raum Regelverstöße aufzudecken. Während die Sicht auf 
einen regelbruchfreien Raum auch ressourcenorientiert ausgestaltet werden kann und da-
mit Handlungsmöglichkeiten zulässt, sieht die Realität anders aus: In aller Regel wird mit 
Compliance das Aufzeigen von Verboten und Handlungsgrenzen verbunden und damit 
defizitorientiert beschrieben. Zuweilen werden Compliance-Richtlinien in einem rechts-
wissenschaftlichen Fachjargon ausformuliert, der für den juristischen Laien nur schwer 
verständlich ist.

Erst mit Beginn des 21. Jahrhunderts startet in Deutschland die bis heute kontinuierlich 
zunehmende Diskussion über Aufgaben und Ziele von Compliance Management. Auf-
grund der Insolvenz infolge von Missmanagement des bundesweit größten Baukonzerns 
Philipp Holzmann AG initiiert die Bundesregierung die Regierungskommission „Corpo-
rate Governance – Unternehmensführung – Unternehmenskontrolle – Modernisierung des 
Aktienrechts“ (vgl. Baums 2001), mit dem Auftrag zur Selbstregulierung der Wirtschaft 
ohne Regierungsvertreter. Hieraus geht 2002 die Erstfassung des „Deutschen Corporate 
Governance Kodex“ hervor (DCGK, vgl. Bundesanzeiger des BMJV 2012), der als Emp-
fehlung und Anregung zu guter Leitung und Kontrolle für große, börsennotierte Unter-
nehmen i.  S.  e. Regelwerks gedacht ist. Damit reagiert die Bundesregierung auch auf 
massiven Druck von internationalen Investoren, Transparenz zur Vorbeugung von Miss-
management zu schaffen (ebd.).

Allerdings nimmt erst die Banken- und Finanzkrise von bzw. seit 2008 eine besonders 
prägende Rolle zu Aufgaben und Zielen des Compliance Managements ein. Die Insolvenz 
des US-amerikanischen und weltweit viertgrößten Investmenthauses Lehman Brothers 
bildet hier eine wesentliche Grundlage für die Diskussion. In diesem Kontext werden die 
Ursachen der sog. Immobilienblase, zu denen regulatorische Lücken sowie menschliche 
Schwächen bis hin zur Gier zählen, aufgegriffen. Ebenso im Fokus stehen deren Aus-
wirkungen, zu denen in erster Linie eine ins Wanken geratene Weltwirtschaft sowie die 
dadurch auch in Deutschland stark ansteigende Schattenwirtschaft zählen (vgl. Schneider 
2010). In der Folge wird auf die Politik zunehmend Druck von Stakeholdern ausgeübt, 
sich mit regulatorischen (Gesetzes-)Lücken auseinanderzusetzen. Daraufhin werden für 
alle deutschen Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute einige Mindestanforderungen 
beschlossen, z. B. an das Risikomanagement (MaRisk, vgl. BaFin 2012). Eine arbeitspsy-
chologische Perspektive auf die Arbeitsbedingungen von Compliance Managern wird wei-
terhin weder eingenommen noch vertieft (vgl. z. B. auch BCM 2014b, S. 7 mit Verweis auf 
Degitz und Bentz 2011; Grüninger et al. 2014; Malkwitz et al. 2013; Peek und Rode 2010).

Darüber hinaus befeuern Skandale in der Industrie eine hitzige Auseinandersetzung mit 
betrieblichem Compliance Management. Besondere Aufmerksamkeit erhält hierbei seit 
2007 der Siemens-Skandal als einer der größten Korruptionsskandale in Deutschland (vgl. 
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z. B. Konu 2014, S. 28 f.; Pape 2011, 134 f.). Im Rahmen der Jahrestagung 2009 des Deut-
schen Netzwerk Wirtschaftsethik (DNWE 2009) äußert der damals hauptverantwortliche 
Compliance Manager von Siemens, dessen Funktionsstelle zu diesem Zeitpunkt innerhalb 
des letzten halben Jahres nach eigenen Angaben zum vierten Mal neu besetzt worden war, 
dass sein Arbeitgeber infolge eines Reputationsschadens befürchte, nicht mehr die Top 
Talents in gewohntem Ausmaß zu akquirieren. Die entsprechenden Bewerber könnten zu-
nehmend infrage stellen, ob es sich noch lohne, in einem Unternehmen zu arbeiten, bei 
dem Bestechung und Korruption als Teil des Geschäftsmodells interpretiert werden könn-
ten. Zudem habe der Konzernvorstand von Siemens das zu Beginn des Skandals bestehen-
de Compliance Management mit seinem Operation Excellence und Corporate Responsi-
bility (Award) bis dahin als Gallionsfigur und Garant für saubere Geschäftsbeziehungen 
positioniert (vgl. Siemens 2006, S. 22 ff., 28 ff., 80 ff.; 2007a, b, S. 39 ff., 80 ff.). Demzu-
folge könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich selbst die Compliance Abteilung als 
Teil des „Gesamtsystems Siemens“ erfolgreich instrumentalisieren ließ. Die Frage nach 
einer Analyse der Hintergründe der hohen Fluktuation der Compliance-Verantwortlichen 
bleibt unbeantwortet (ebd., vgl. auch Siemens 2007a, 2008, 2009). Allerdings werden in 
diesem Zusammenhang zwei andere, sehr strittige Diskussionen entfacht: Zunächst, ob 
bei Compliance Managern ein zuweilen angewandter variabler Vergütungsanteil dem ziel-
führenden, funktionierenden Compliance Management per se widerspricht. Darüber hin-
aus wird debattiert, inwieweit ein unternehmensexternes Positionieren des Compliance 
Managers, das in praxi allerdings keine nennenswerte Anwendung findet, wegen einer 
geringeren Wahrscheinlichkeit des Auftretens an Loyalitätskonflikten nicht sinnvoller und 
zielführender erscheinen mag.

Die Bandbreite an gegebener Wirtschaftskorruption lässt sich an dieser Stelle nicht 
umfassend abbilden. Exemplarisch seien kurz die diversen Affären rund um den „Deut-
schen Fußball“ angeführt sowie die Abgas-Affäre von Volkswagen, die bezogen auf Com-
pliance u.  a. die frühzeitige Ankündigung zur Folge hat, dass die ehemalige Richterin 
des Bundesverfassungsgerichts Dr. Christine Hohmann-Dennhardt zum Januar 2016 als 
Vorstand für Integrität und Recht vom Daimler-Konzern in die identische, jedoch erst 
im Zuge der Affäre neu geschaffene Position beim VW-Konzern wechselt (VW 2015a). 
Die folgende Erkenntnis aus einer unmittelbar nach Bekanntwerden des VW-Abgas-
skandals veröffentlichten Führungskräftebefragung zur Compliance-Organisation, die 
mit über 75 % Zustimmung als besonders positiv herausgestellt worden ist, erscheint im 
Kontext des VW-Skandals sehr fragwürdig: Die derzeitige Compliance-Organisation in 
der Automobilindustrie „erfüllt die Unternehmensziele hinsichtlich der Compliance unter 
Kostengesichtspunkten voll und ganz“ (BCM 2015, S. 67). Dabei wird selbst innerhalb 
der „Compliance-Scene“ in Frage gestellt, inwieweit sich das Compliance Management 
bei Volkswagen in der Vergangenheit angemessen positioniert hat (Helios Media 2015b). 
Dass der Volkswagen-Konzern in seiner Nachhaltigkeitsberichterstattung sich selbst ein 
ausgesprochen hohes ökologisches Engagement und abgesichertes Verantwortungsbe-
wusstsein testiert (vgl. VW 2015b), kann dazu beitragen, die Glaubwürdigkeit gegenüber 
Berichterstattungen zu zerstören – zumal Automobilisten bereits seit Jahren unterstellt 
wird, innovative Elektroauto-Technologien gezielt zurückzuhalten (vgl. z. B. taz 2009; faz 
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2009). Verbrennungsmotoren und damit ein beträchtlicher Kapitalbetrag könnten wertlos 
werden. Zeitgleich zum Abgasskandal kündigt der neue Deutsche Bank Chef, John Cryan, 
an, sich zeitnah von mehreren Tausend Mitarbeitern zu trennen. In diesem Zusammenhang 
thematisiert er Auswirkungen der „Gier-in-mir-Mentalität“ und strategische Mängel im 
Top-Management (SZ 2015; Zeit-Online 2015).

Als weiterer Treiber der Diskussion rund um die Notwendigkeit und Ausgestaltung 
eines branchen- und arbeitsfeldübergreifend funktionierenden Compliance Managements 
gelten diverse Zuwendungsskandale, auch aus der Politik. Allen voran die CDU-Partei-
spendenaffäre 1999, der FDP-Schwarzgeldkontenskandal 2002 und z. B. der Skandal um 
den Vorstandsvorsitzenden des Energiekonzerns EnBW, der 2006 Fußball-WM-Gutschei-
ne an Top-Kunden verschenkt hatte, darunter Landesminister und Staatssekretäre (vgl. 
Fissenwert 2013). „Die Grenzen zwischen Kooperation und Korruption von Wirtschaft 
und Politik sind fließend und die moralische Beurteilung von Grenzfällen kann sehr unter-
schiedlich ausfallen“ (IW 2014). Somit spielen Fälle von Wirtschaftskriminalität bzw. 
Korruption auch im öffentlichen Sektor eine große Rolle: Salvenmoser et al. (2010) eruie-
ren: „Fast jede dritte Behörde war in den vergangenen zwei Jahren von mindestens einer 
strafbaren Handlung betroffen. In 80 % der Fälle war ein Mitarbeiter der geschädigten 
Behörde an der Tat beteiligt. In jeder fünften Behörde sind Mitarbeiter oft Bestechungs-
versuchen ausgesetzt.“ Und das, obwohl Staatsbetriebe noch vergleichsweise stark durch 
die Öffentlichkeit beobachtet werden (vgl. Ohrtmann 2014, S. 188). In diesem Kontext er-
scheint wenig verwunderlich, dass über Dreiviertel der Deutschen die Regierungsmaßnah-
men zur Bekämpfung von Korruption für unwirksam halten (Transparency International 
2014). Weitere aktuelle Entwicklungen in der Politik (z. B. dreieinhalbjährige Haftstrafe 
eines Ministers infolge Veruntreuung von Steuergeldern bei der Nürburgring-Affäre), auch 
auf die Privatwirtschaft bezogen (z. B. Ankauf von Steuerhinterziehungs-Datensätzen aus 
der Schweiz und daraus resultierende Haftstrafen), fördern die zunehmende Normierung 
und – in Maßen – transparentere Entscheidungsprozesse, z. B. als Zertifizierungsvorgaben 
bei Audits. Demnach wird immer wahrscheinlicher, dass bei gleichbleibend regelwidri-
gem Verhalten Skandale auffliegen, die zu Sanktionen und zu Reputationsschäden führen. 
Somit stellen Normen- und Gesetzesverstöße ein steigerndes Unternehmensrisiko dar, bei 
denen der Compliance Manager nicht selten als schnelle, für die Außenwelt des Unterneh-
mens als unsichtbare Feuerwehr bei ersten kleinen Brandherden kurierend eingreifen soll. 
Offensichtlich verläuft das Realisieren von Interessen in Unternehmen nicht linear und 
monokausal, sondern komplex und kontextbezogen, was zusätzlich Konfliktpotenzial und 
Widersprüchlichkeiten erzeugt. Derartige Beispiele und Entwicklungen haben deutliche 
Auswirkungen auf die Arbeitsplatzsituation von Compliance Managern, auch in Form von 
zunehmenden Vorgaben ihrer eigenen Haftbarkeit: Hierbei kommt es bei Rechtsverstößen 
auch im Verdachtsfall zu bislang unüblichen Verfahrensweisen und neuen Entwicklungen. 
Ein Bestreben stellt beispielsweise der vom Justizministerium in Nordrhein-Westfalen 
Ende 2013 vorgelegte Gesetzentwurf zur Einführung eines Unternehmensstrafrechts dar: 
Bei Inkrafttreten werden Staatsanwaltschaften grundsätzlich verpflichtet, bei unternehme-
rischer Korruption, Steuerhinterziehung und Produktpiraterie rechtlich einzugreifen und 
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nicht mehr nur natürliche Personen zu belangen, da sie in eine Bauernopferrolle geraten 
können. Doch könnten mit dieser Neuregelung gerade Compliance Manager in einer Sün-
denbockrolle verharren, da im o.  g. Gesetzentwurf der Compliance Manager aufgrund 
der rechtlich überschaubar benannten Funktionen zum justiziablen Entscheidungsträger 
werden kann (vgl. Land NRW 2013), so dass seine Haftbarkeit auch bei real oftmals nicht 
gegebener Entscheidungsbefugnis dennoch stark wächst (vgl. Hauschka 2014).

Zudem ergibt sich aus dem AktG (§ 93 Abs. 1 S. 1) und aus dem GmbHG (§ 43 Abs. 1) 
eine Pflicht zum rechtstreuen Verhalten. Delegiert der Vorstand an seinen Compliance 
Manager, dann „wandelt sich die Legalitätspflicht des Vorstands in eine Legalitätskont-
rollpflicht um“ (Konu 2014, S. 45). Dabei ist eine Verpflichtung zur Compliance juristisch 
relativiert zu beurteilen, gerade wenn Compliance an ihre „Zumutbarkeitsgrenze“ stößt. 
„Hier wird eine Abwägung erforderlich sein, bei der die Kosten der Normeinhaltung mit 
deren Nutzen zu vergleichen und der Saldo unter Berücksichtigung der Leistungsfähig-
keit des Normadressaten zu beurteilen ist“ (ebd., S. 45; vgl. auch Bachmann 2008, S. 79). 
Die Compliance-Pflicht besagt zunächst nur, dass einer Verpflichtung nachzukommen ist. 
„‚Wie‘ der Vorstand oder die Unternehmensleitung dieser Verpflichtung nachkommt, ist 
eine unternehmerische Entscheidung und liegt in seinem Ermessen“ (ebd., S. 46). Dies 
betrifft direkt den Compliance Manager, z. B. wenn er seine Unternehmensleitung über 
eine Straftat eines Mitarbeiters informiert oder auch auf eine von der Unternehmenslei-
tung selbst begangene Straftat aufmerksam macht, die Unternehmensleitung aber nichts 
unternimmt. Der Compliance Manager hat seine rechtlichen Auflagen erfüllt, wenn er 
seiner Informationspflicht nachkommt (ebd., S. 89). Dabei ist nicht nur ein professionel-
les Selbstverständnis des Compliance Managers von Bedeutung, sondern ebenfalls ein 
BGH-Urteil zur Strafverhinderungspflicht von Compliance Managern: Demnach sind 
„Rechtsverstöße, insbesondere auch Straftaten, die aus dem Unternehmen heraus began-
gen werden und diesem erhebliche Nachteile durch Haftungsrisiken und Ansehensverlust 
bringen können, zu verhindern“ (ebd., S. 88; vgl. z. B. auch BGH-Urteil vom 17.07.2009, 
Az 5 StR 394/08, bei dem ein Compliance Manager wegen Handelns durch Unterlassen 
mit Zusprechen einer Garantenstellung verurteilt wurde, weil er eine Vorstandsentschei-
dung nicht verhindert hat). Es besteht keine Verpflichtung für den Geschäftsführer einer 
GmbH und den Vorstand einer Aktiengesellschaft nach § 130 OWiG, eine Compliance-
Organisation einzurichten. Eine Sanktion erfolgt nur, wenn eine Zuwiderhandlung eines 
Mitarbeiters infolge fehlender oder mangelhafter Aufsicht besteht. Hat die Unternehmens-
leitung jedoch ein Compliance Management implementiert, dann bekommt der beauf-
tragte Compliance Manager einen Bußgeldbescheid nach diesem Gesetz, wenn er das 
Vergehen nicht zur Anzeige bringt und sich damit dem Schweigen seines Vorstands nicht 
widersetzt (Hauschka 2014, mit Berufung auf eine Ausführung des vorsitzenden Richters 
des 2. BGH, Thomas Fischer, zum BGH-Urteil; vgl. z. B. auch Moosmayer 2015, S. 5). 
Roth (2014, S. 51) fordert sogar eine über die im BGH-Urteil festgehaltene strafrechtliche 
Haftung hinausgehende Haftung des Compliance Managers. Weitere, in aller Regel wider-
sprüchlich gegebene, aus juristischer Sicht nicht unumstrittene Rechtseinschätzungen und 
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Urteile zu den Auflagen und der Haftbarkeit von Compliance Managern hat Konu (2014) 
ausführlich gegenübergestellt.

Gesetzgeber bzw. Behörden verfolgen andere Interessen und Ziele als Wirtschaftsorga-
nisationen. Angenommen sei die Unterschlagung einer hohen Geldsumme mit Investition 
im Ausland durch einen Finanzbuchhalter. Während das Interesse der Wirtschaftsorgani-
sation sein mag, den unterschlagenen Betrag zurück zu übertragen und zum Schutz der 
Reputation „Gras über die Angelegenheit wachsen zu lassen“, mag das öffentliche Inter-
esse im Aussprechen eines Bußgeldes liegen. Hauschka (2014) stellt hierbei die Daseins-
berechtigung eines öffentlichen Auftrags in Frage, mit Hinweis auf die Folgen des BGH-
Urteils zur Strafverhinderungspflicht von Compliance Managern. Einerseits besteht die 
Erwartungshaltung, dass der Compliance Manager die Straftat aktiv verhindert und dies 
mit dem Einschalten des Vorstands umsetzt. Was aber, wenn der Vorstand seinem Com-
pliance Manager zurückspiegelt, dass es Aufgabe des Compliance Managers sei, einen 
Vorfall zu regeln? Schließlich habe der Vorstand den Compliance Manager genau dafür 
eingestellt (ebd.). Verhindert wird die Straftat nicht, wenn der Compliance Manager seine 
Unternehmensleitung zwar informiert, diese aber keine weiteren Schritte einleitet. Inwie-
weit hat das Aufdecken eines Betrugsskandals, welcher die Umsatzzahlen schwächt und 
aus kurzfristiger Sicht des Vertriebsvorstands damit den Wettbewerb stärkt, Auswirkun-
gen auf die Arbeitsbedingungen des Compliance Managers? Oder fühlt dieser sich durch 
das BGH-Urteil sogar bestärkt?

Ende 2014 veröffentlichte die International Organization for Standardization mit der 
ISO 19600:2014 ihren weltweit allgemeingültigen Prozessleitfaden mit Empfehlungen für 
das Implementieren und Betreiben von Compliance Management Systemen (ISO 2014). 
Dabei handelt es sich um eine von Praktikern entwickelte Best-Practice-Guideline für 
Anwender. Wirtschaftsethische Aspekte finden in dieser qualitätsmanagementorientierten 
Prozess-Guideline etwas Berücksichtigung. In ihren Ausführungen bleibt die Richtlinie 
jedoch recht allgemeingültig und vor allem für Organisationen unverbindlich – es wird 
auf das Prinzip der freiwilligen Selbstkontrolle gesetzt. Insgesamt betrachtet, wird das 
Verpflichten von Organisationen zur Compliance in der Wirtschaft und auch zwischen den 
Wissenschaftsdisziplinen kontrovers diskutiert (z. B. DNWE 2009; BDCO 2013; DNWE 
und PwC 2014; Konu 2014, S.  42  ff.; BCM 2014a). Ursachen hierfür sind zum einen 
Rechtsvorschriften, die synoptisch kein übergeordnetes Ganzes bilden, sondern Wider-
sprüchlichkeiten im Gestaltungsspielraum aufzeigen. Ein jüngeres Beispiel ist der oben 
erwähnte LIBOR-Skandal zu Bankenabsprachen bei Zinsmeldungen. Gemeldet wird in 
den Medien, dass die betroffenen Mitarbeiter der Deutschen Bank auf richterliche An-
ordnung in neuer Position wieder beschäftigt werden müssen, was jedoch die Finanz-
aufsichtsbehörde BaFin zur Vermeidung weiterer Korruptionsfälle strengstens untersagt 
(z. B. Handelsblatt 2015). In diesem Fall wird eine Auflage der Behörde, die dem Bundes-
finanzministerium unterstellt ist, missachtet. Zum anderen bringen branchenspezifische 
Anforderungen sowie unterschiedliche gesellschaftspolitische Interessen verschiedene 
Bewertungsmuster mit sich. Letztendlich erscheint damit die Gesamtbetrachtung nicht 
nur komplex, sondern zuweilen auch kompliziert. Deutlich werden auch zwei weitere As-



7Literatur

pekte, die Einfluss auf den Compliance Manager nehmen können: Erstens eine system-
immanente Nähe des Compliance Managers zum HR-Management und zweitens damit 
auch, dass beim Regeln von Verstößen Interessenkonflikte zwischen den verschiedenen 
Unternehmensbereichen zutage treten. Offensichtlich ist das Arbeitsfeld des Compliance 
Managers alles andere als frei von Widersprüchlichkeiten und Konfliktpotenzialen.

Die gesamte, branchen- und berufsfeldübergreifende Diskussion um Zuwendungs-
skandale und Affären hat zur Folge, dass auch wirtschaftsethische Fragestellungen ver-
stärkt diskutiert und reflektiert werden. Seitdem bieten einige wenige Hochschulen ins-
besondere MBA-Studiengänge an, die sich in bedeutsamer Weise wirtschaftsethischen 
Fragestellungen widmen (vgl. z. B. CSM 2011; LCBS 2015). Weitere Hochschulen rüsten 
mit Lehrstühlen in Wirtschaftsethik nach (z. B. FAU 2015; Universität Bremen 2015). Zu-
weilen werden für den Hochschulbereich Forderungen eines Ehrenkodex für Wirtschafts-
wissenschaftler zum Abschluss ihres Studiums vorgetragen, vergleichbar mit dem Hippo-
krates-Eid für Ärzte (z. B. Karlshochschule International University 2010; vgl. DNWE 
2009; Wirtschaftswoche 2009). Diese Forderungen setzten sich jedoch nicht durch.

Gezielt zur Compliance erobern seit einigen Jahren Studiengänge und weitere Manage-
mentqualifizierungen den Weiterbildungsmarkt. Manche Anbieter bleiben der fachlichen 
Kompetenzschärfung treu. Andere widmen sich auch wirtschaftsethischen Diskursen (vgl. 
z. B. WFI 2011; ZWW 2014, 2015; Schettgen-Sarcher et al. 2014). Konfliktmanagement 
scheint deutlich mehr in der Theorie als mit gruppendynamischer Selbstreflexion zu erfol-
gen. Einige Hochschulen beziehen bei wirtschaftsethischen Inhalten und bei der „Schnitt-
stelle Personalmanagement“ Lehrende mit fundiertem (wirtschafts-)psychologischen 
Werdegang ein (vgl. z. B. ZWW 2014, 2015, siehe auch Helios Media 2015a).

Sicherlich könnten sich Wirtschaftspsychologen in Forschung und Lehre stärker den 
Arbeitsbedingungen von Compliance Managern widmen, ihre fundierte, professionelle 
arbeitspsychologische Kompetenz in die Qualifizierungsprogramme einbringen und in 
diesem Sinn eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Lehrenden und Experten aus 
der Praxis des Compliance Managements fordern und fördern.
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